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Norm

AVG §10 Abs1;

BAO §78 Abs1;

BAO §80 Abs1;

LAO Stmk 1963 §55 Abs1;

LAO Stmk 1963 §57 Abs1;

VereinsG 1951 §4;

VwGG §34 Abs1;

Rechtssatz

Wird im Beschwerdeschriftsatz als Bf "M, als ehemaliger Obmann" eines bestimmten Vereines (über dessen Berufung

die belangte Behörde entschieden hat und der nach wie vor als Rechtsperson existiert, zumal ein Verein als

Rechtsperson selbst durch seine Au?ösung nicht untergeht, sondern in das Stadium der Liquidation tritt) bezeichnet,

so ist die natürliche Person "M" - und nicht der Verein (als juristische Person) - Bf. Ein EHEMALIGER Obmann, dessen

Funktion also nicht mehr besteht, ist zur Vertretung des Vereines auch dann nicht mehr befugt, wenn kein neues

Organ oder ein Vertreter bestellt ist. Daher ist es aber auch ausgeschlossen, die Bezeichnung des Bf in der Beschwerde

so zu verstehen, mit ihr sei der Verein als Bf, diese vertreten durch den ehemaligen Obmann, gemeint.

Schlagworte

Mangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung Mangel der

Rechtsfähigkeit und Handlungsfähigkeit sowie der Ermächtigung des Einschreiters Vertretungsbefugter juristische

Person
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